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SPD-Fraktion im Rat       
der Stadt Neustadt am Rübenberge     
 
Fraktionsvorsitzender       
Harald Baumann     
 

Datum: 04.12.2021 
 
 
Herrn Bürgermeister Dominic Herbst, Stadt Neustadt a. Rbge 

An die Mitglieder des Rates der Stadt Neustadt a. Rbge. 
 

Antrag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt für barrierefreie Zugänge in allen städtischen Gebäuden 
zu sorgen. 
Jedes Gebäude soll über mindestens einen barrierefreien Zugang/Ausgang verfügen. 
Elektronische Türöffner, Fahrstühle, ebenerdige Türschwellen, ggf. Rampen sind dabei 
genauso bedeutsam, wie Orientierungshilfen für Sehbehinderte und Informationen in 
leichter Sprache, um sich gut in öffentlichen Räumen zurechtfinden zu können. 
 
Die Verwaltung soll prüfen, ob sie Fördermittel im Rahmen der Maßnahmen zur 
Inklusion generieren kann. 
 
 
 
Begründung: 
 
Die UN-Behindertenkonvention fordert, dass Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigte Zugänge zu allen Lebensbereichen erhalten. 
Menschen mit Beeinträchtigungen sollten nicht um Hilfe bitten müssen. Sie sollen die 
Möglichkeit haben sich selbständig in allen öffentlichen Gebäuden bewegen zu können. 
In den öffentlichen städtischen Gebäuden ist dies nur bedingt oder gar nicht möglich. 
Als Beispiele können das Stadtmuseum, die Mensa der KGS, die Sporthalle 
Bunsenstraße, die Flüchtlingsunterkunft und das Feuerwehrzentrum genannt werden 
(Erläuterungen hierzu siehe in der Anlage 2). 
 
 
 
 
Harald Baumann     
Fraktionssprecher SPD-Fraktion  

 
 
 
Anlagen:  
Barrierefreiheit/UN-Behindertenkonvention 
Beispiele zur fehlenden Barrierefreiheit in NRÜ 



 

 

 
 
Anlage 1: 
 

Barrierefreiheit | UN-Behindertenrechtskonvention 

Artikel 21 der UN-Behindertenrechtskonvention erkennt u.a. das Recht von be-
hinderten Menschen an, sich Informationen und Gedankengut frei zu beschaf-
fen, zu empfangen und weiterzugeben. In ihrem Artikel 9 Absatz 1 verpflichtet 
die UN-Behindertenrechtskonvention ihre Unterzeichnerstaaten, geeignete 
Maßnahmen zu treffen, um für Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt 
mit anderen den Zugang 

 zur physischen Umwelt,  

 zu Transportmitteln, 

 zu Information und Kommunikation, einschließlich Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien und Systemen, 

 sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in 
städtischen und ländlichen Gebieten offenstehen oder für sie bereitge-
stellt werden, 

zu gewährleisten. 

Grundlage für eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen ist damit eine möglichst umfassend barrierefrei gestaltete 
Umwelt. Die Herstellung umfassender Barrierefreiheit bildet im deutschen 
Bundesrecht das Kernstück des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG). 

Barrierefreiheit | UN-Behindertenrechtskonvention 
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Anlage 2: 

Beispiele zu Fehlender Barrierefreiheit in Neustadt am Rübenberge 

zusammengestellt von Frau Siedow (Behindertenbeauftragte) 

  

Sporthalle Bunsenstraße 

Die Gymnastikhalle und Zuschauertribüne sind nur über eine Treppe erreichbar. Die große 
Sporthalle ist nur über den Notausgang schwellenlos erreichbar. 

Für Besucher von Veranstaltungen steht keine behindertengerechte Toilette zur Verfügung. 

  

Mensa KGS 

Bei Veranstaltungen kommen die Besucher über die Eingänge der Schule in die Flure und von 
dort über Stufen in die Mensa. Nur auf Bitte können mobilitätseingeschränkte Personen durch 
den Seiteneingang hereingelassen werden. Sowohl die Türen zur Schule, als auch der 
Seiteneingang sind nur manuell zu öffnen. 

Eine behindertengerechte Toilette im Gebäude steht nicht zur Verfügung. Diese ist im 
Musikpavillon untergebracht. Die Tür ist verschlossen, man muss sich um einen Schlüssel 
bemühen und die Tür des Musikpavillons lässt sich nur schwer öffnen. 

Das Stadtmuseum ist nicht schwellenlos erreichbar. Die Ausstellungsräume im Obergeschoss 
sind nur über eine Treppe zu erreichen. 

  

Feuerwehrzentrum 

Die Eingangstüren lassen sich nur schwer öffnen. Einen Türöffner gibt es nicht. 

  

Flüchtlingsunterkunft Bunsenstraße 

Alle Wohneinheiten und der Gemeinschaftsraum sind nur über Stufen erreichbar. Eine 
behindertengerechte Toilette im Bereich des Gemeinschaftsraumes gibt es nicht. 

 
 … 
 
 
 
 
 
 
 


